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STADT COTTBUS 
CHÓŚEBUZ 

DER OBERBÜRGERMEISTER 
WUŠY ŠOŁTA 

 
Herrn  
Lutz Kleinert 
 
 
 
 
Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 24.04.2019 

Thema: Erstellung eines aktuellen, qualifizierten Mietspiegels 
 
Sehr geehrter Herr Kleinert, 
 
in Ihrer Anfrage haben Sie Ausführungen zum Mietspiegel der Stadt Cottbus 
aus dem Jahr 2011 gemacht, dabei fasten Sie zusammen, dass dieser 
Mietspiegel nicht mehr realistisch ist und fragten an: 
 
Frage: 
Wann in Cottbus mit einem qualifizierten Mietspiegel zu rechnen ist, der 
die Realität darstellt? 
 
Einführend möchte ich darauf hinweisen, dass es für Gemeinden keine 
rechtliche Verpflichtung gibt einen Mietspiegel zu erstellen. So heißt es: „… 
sie können erstellt werden oder sie sollen, wenn hierfür ein Bedürfnis besteht 
erstellt, werden“. Auf das mögliche Bedürfnis aus städtischer Sicht komme 
ich noch zurück. Zunächst einmal möchte ich hervorheben, dass es sich bei 
der Erstellung eines Mietspiegels um eine zusätzliche freiwillige Aufgabe 
handelt. Die Stadt Cottbus ist nach wie vor eine HSK Kommune. Die 
Erarbeitung eines Mietspiegels verursacht neben finanziellen auch sonstigen 
Mehraufwand in der Verwaltung. Bereits im Jahr 2011 wurde durch den 
Sonderausschuss für Wirtschaft, Bau und Verkehr protokollarisch 
festgehalten, dass sich die Stadt Cottbus in Zukunft nicht mehr an den 
Kosten zur Erarbeitung eines Mietspiegels beteiligen kann. In Anbetracht der 
zusätzlichen freiwilligen Leistungen bei der Erarbeitung des Mietspiegels und 
der Haushaltssituation im Jahr 2019 ist die Situation nicht anders. Die 
finanziellen Mittel wurden insofern im Haushaltsplan nicht berücksichtigt. 
 
Noch einige Ausführungen zum aktuellen Bedürfnis der Erstellung eines 
Mietspiegels. Bei einem angespannten Wohnungsmarkt macht es durchaus 
Sinn einen Mietspiegel zu erstellen. In Cottbus gibt es derzeit 540 
Leerstandswohnungen mit einer Grundmiete kleiner gleich 4,60 €/m². 
Insofern wird aus Sicht der Verwaltung auch das Bedürfnis zur Erarbeitung 
eines aktuellen Mietspiegels nicht gesehen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Thomas Bergner 
Dezernent 

Datum        26. April 2019 
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